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 Förderung Altlasten und  Wasserwirtschaft - elektronischer Teilzahlungsantrag 

 

 

Anlagen 

neue Muster 4 und 5 der FrWw 2009 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wie in dem Projekt Wertanalyse mit Vertretern der Regierungspräsidien, der L-Bank, 

der Landratsämter und der Kommunen vereinbart, ist der elektronische Antrag auf 

Auszahlung einer Teilzahlung nach den Förderrichtlinien Altlasten und den Förder-

richtlinien Wasserwirtschaft überarbeitet worden. Künftig kann für wasserwirtschaft-

liche Fördervorhaben die 10%-Pauschale für Planung und Bauleitung unabhängig 

vom Baufortschritt nach angefallenen Planungsausgaben ausbezahlt werden. Es 

bleibt bei einer pauschalen Förderung in Höhe von 10% der zuwendungsfähigen 

Ausgaben nach Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (FrWw) 2009.  
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Die entsprechenden Muster 4 und 5 der FrWw 2009 sind angepasst worden und als 

Anlage diesem Schreiben beigefügt. 

 

Die Darstellung des Bearbeitungswegs und eine Kurzbeschreibung der Arbeitsschritte 

sowie das jeweils zutreffende elektronische Formular für den Teilzahlungsantrag wer-

den im Internet auf der Homepage der Regierungspräsidien angeboten. Für neue 

Fördervorhaben ist der überarbeitete elektronische Teilzahlungsantrag zu verwenden. 

 

Die Regierungspräsidien werden gebeten, die Zuwendungsempfänger und die Land-

ratsämter in geeigneter Form über den überarbeiteten elektronischen Teilzahlungs-

antrag zu informieren.  

 

gez. Langner 

 
 


